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1502. PLENARSITZUNG DES RATES 
 

 

1. Datum: Donnerstag, 12. Dezember 2024 (im Neuen Saal und über 

Videokonferenz) 

 

Beginn: 10.05 Uhr 

Unterbrechung: 13.00 Uhr 

Wiederaufnahme: 15.05 Uhr 

Schluss: 16.50 Uhr 

 

2. Vorsitz: Botschafterin N. Meli Daudey 

A. Sant Fournier 

G. Saydon 

 

Vorsitz, Russische Föderation (Anhang) 

 

 

3. Behandelte Fragen – Erklärungen – Beschlüsse/verabschiedete Dokumente: 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: DIE FORTGESETZTE AGGRESSION DER 

RUSSISCHEN FÖDERATION GEGEN 

DIE UKRAINE 

 

Vorsitz, Ukraine (PC.DEL/1475/24), Ungarn – Europäische Union (mit den 

Bewerberländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, 

Montenegro, Nordmazedonien und Ukraine; den Mitgliedern des Europä-

ischen Wirtschaftsraums und EFTA‑Ländern Island und Liechtenstein; sowie 

mit Andorra, Monaco und San Marino) (PC.DEL/1468/24), Vereinigtes 

Königreich, Kanada (PC.DEL/1452/24), Vereinigte Staaten von Amerika 

(PC.DEL/1447/24), Türkiye (PC.DEL/1456/24 OSCE+), Norwegen 

(PC.DEL/1477/24), Litauen, Russische Föderation (PC.DEL/1461/24) 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: REDEN DES PERSÖNLICHEN BEAUFTRAGTEN 

DES AMTIERENDEN VORSITZENDEN DER OSZE 

FÜR DIE BEKÄMPFUNG DES ANTISEMITISMUS, 

DER PERSÖNLICHEN BEAUFTRAGTEN DES 

AMTIERENDEN VORSITZENDEN DER OSZE FÜR 

DIE BEKÄMPFUNG VON INTOLERANZ UND 



 - 2 - PC.JOUR/1502 

  12 December 2024 

 

DISKRIMINIERUNG GEGENÜBER MUSLIMIN-

NEN UND MUSLIMEN UND DER PERSÖNLICHEN 

BEAUFTRAGTEN DES AMTIERENDEN VOR-

SITZENDEN DER OSZE FÜR DIE BEKÄMPFUNG 

VON RASSISMUS, FREMDENFEINDLICHKEIT 

UND DISKRIMINIERUNG MIT DEM WEITEREN 

SCHWERPUNKT INTOLERANZ UND DISKRIMI-

NIERUNG GEGENÜBER CHRISTINNEN UND 

CHRISTEN UND ANGEHÖRIGEN ANDERER 

RELIGIONEN 

 

Vorsitz, Persönlicher Beauftragter des Amtierenden Vorsitzenden der OSZE 

für die Bekämpfung des Antisemitismus (CIO.GAL/89/24 OSCE+), Persön-

liche Beauftragte des Amtierenden Vorsitzenden der OSZE für die Bekämp-

fung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, auch mit 

dem Schwerpunkt Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christinnen und 

Christen und Angehörigen anderer Religionen (CIO.GAL/91/24 OSCE+), 

Persönliche Beauftragte des amtierenden OSZE-Vorsitzenden für die Bekämp-

fung von Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Musliminnen und 

Muslimen (CIO.GAL/90/24 OSCE+), Ungarn – Europäische Union (mit den 

Bewerberländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, 

Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Ukraine; den Mitgliedern des 

Europäischen Wirtschaftsraums und EFTA-Ländern Island und Liechtenstein; 

sowie mit Andorra und San Marino) (PC.DEL/1469/24), Kanada 

(PC.DEL/1453/24 OSCE+), Vereinigte Staaten von Amerika 

(PC.DEL/1448/24), Russische Föderation (PC.DEL/1454/24), Vereinigtes 

Königreich, Ukraine, Türkiye, Norwegen (PC.DEL/1479/24), Aserbaidschan 

(PC.DEL/1463/24 OSCE+), Irland (PC.DEL/1449/24), Serbien, Usbekistan, 

Heiliger Stuhl (PC.DEL/1451/24 OSCE+), Rumänien, Niederlande 

(PC.DEL/1455/24 OSCE+), Armenien (PC.DEL/1472/24 OSCE+), 

Frankreich, Israel (Kooperationspartner) 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: REDE DER SONDERBEAUFTRAGTEN DES 

AMTIERENDEN VORSITZENDEN DER OSZE FÜR 

DIE BEKÄMPFUNG DER KORRUPTION 

 

Vorsitz, Sonderbeauftragte des Amtierenden Vorsitzenden der OSZE für die 

Bekämpfung der Korruption, Vereinigte Staaten von Amerika 

(PC.DEL/1457/24), Russische Föderation (PC.DEL/1459/24), Kasachstan 

(PC.DEL/1466/24 OSCE+), Türkiye, Ungarn – Europäische Union (mit den 

Bewerberländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, 

Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Ukraine; den Mitgliedern des 

Europäischen Wirtschaftsraums und EFTA-Ländern Island und Liechtenstein; 

sowie mit Andorra und San Marino) (PC.DEL/1470/24), Armenien 

(PC.DEL/1473/24), Vereinigtes Königreich, Aserbaidschan (PC.DEL/1465/24 

OSCE+), Norwegen (PC.DEL/1478/24) 

 



 - 3 - PC.JOUR/1502 

  12 December 2024 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: PRÜFUNG AKTUELLER FRAGEN 

 

(a) Zunehmende militärische Beteiligung bestimmter Mitgliedstaaten der NATO 

und der EU an der Ausweitung der Konfrontation in der und um die Ukraine: 

Russische Föderation (PC.DEL/1458/24/Corr.1) 

 

(b) Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2024: Ungarn – Europäische 

Union (mit den Bewerberländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, 

Montenegro und Nordmazedonien; dem Mitglied des Europäischen Wirt-

schaftsraums und EFTA-Land Liechtenstein; sowie mit Andorra, Monaco und 

San Marino) (PC.DEL/1471/24), Vereinigte Staaten von Amerika 

(PC.DEL/1460/24), Kanada (auch im Namen von Island, Liechtenstein, 

Norwegen, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von 

Amerika) (PC.DEL/1464/24 OSCE+), Türkiye, Russische Föderation 

(PC.DEL/1462/24), Estland, Armenien (PC.DEL/1474/24), Aserbaidschan 

(PC.DEL/1467/24 OSCE+) 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DES 

AMTIERENDEN VORSITZENDEN 

 

(a) Parallelkonferenz der Zivilgesellschaft der OSZE, die gemeinsam mit der 

Civic Solidarity Platform am 4. Dezember 2024 in Malta veranstaltet wurde: 

Vorsitz 

 

(b) Einunddreißigstes Treffen des Ministerrats der OSZE am 5. und 

6. Dezember 2024 in Malta: Vorsitz 

 

(c) Verabschiedung des Ministerratsbeschlusses Nr. 2/24 über die Bestellung des 

Generalsekretärs der OSZE, des Ministerratsbeschlusses Nr. 3/24 über die 

Bestellung der Direktorin des Büros für demokratische Institutionen und 

Menschenrechte, des Ministerratsbeschlusses Nr. 4/24 über die Bestellung des 

Hohen Kommissars der OSZE für nationale Minderheiten und des Beschlusses 

Nr. 5/24 des Ministerrats über die Bestellung der OSZE-Beauftragten für 

Medienfreiheit auf dem einunddreißigsten Treffen des Ministerrats der OSZE 

am 5. und 6. Dezember 2024 in Malta: Vorsitz 

 

(d) Die gegenwärtige finanzielle Lage der OSZE: Vorsitz 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: BERICHT DER GENERALSEKRETÄRIN 

 

(a) OSZE-Konferenz zum Internationalen Tag gegen die Korruption unter dem 

Thema „Rückblick und Ausblick auf die Korruptionsbekämpfung“ am 

9. Dezember 2024 in Wien: Geschäftsführende Generalsekretärin 

(SEC.GAL/110/24 OSCE+) 

 

(b) Kampagne „16 Tage Aktivismus gegen geschlechtsspezifische Gewalt“ vom 

25. November bis zum 10. Dezember 2024: Geschäftsführende 

Generalsekretärin (SEC.GAL/110/24 OSCE+) 

 

(c) Die aktuelle finanzielle Lage der OSZE: Geschäftsführende Generalsekretärin 
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Punkt 7 der Tagesordnung: SONSTIGES 

 

keine 

 

 

4. Nächste Sitzung: 

 

Donnerstag, 19. Dezember 2024, um 10.00 Uhr im Neuen Saal und über 

Videokonferenz 
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ERKLÄRUNG 

DER DELEGATION DER RUSSISCHEN FÖDERATION 
 

 

Frau Vorsitzende, 

 

 es ist enttäuschend, dass der Vorsitz weiterhin demonstrativ gegen die Regeln unserer 

Organisation verstößt und willkürlich Diskussionen zum Thema Ukraine in einem OSZE-

Beschlussfassungsgremium ansetzt. Die beharrliche Aufnahme eines konfrontativen eigenen 

Punktes „Aggression Russlands gegen die Ukraine“ in die Tagesordnung des Ständigen Rates 

ist völlig inakzeptabel. Derartige Aktionen sind mit den in der Geschäftsordnung der OSZE 

(Abschnitt IV.1 (C)) festgelegten festen Tagesordnungspunkten völlig unvereinbar und sind 

daher einzustellen. Die vom Vorsitz für das heutige Treffen verteilte Tagesordnung geht in 

Bezug auf die Ukraine-Frage eindeutig in Richtung Konfrontation und gibt nicht allen Teil-

nehmerstaaten die Möglichkeit, sich auf gleichberechtigter, niemanden diskriminierender 

Basis an einer Diskussion über die Ereignisse in der und um die Ukraine zu beteiligen. 

 

 Die Einberufung von Sitzungen des Ständigen Rates muss vollständig im Einklang 

mit dieser Geschäftsordnung durch Konsultationen mit allen Teilnehmerstaaten 

(Abschnitt IV.1 (C) Absatz 1 und Abschnitt IV.1 (C) Absatz 3) erfolgen, und darf nicht gegen 

die Bestimmungen des Mandats des amtierenden Vorsitzes verstoßen, das diesen unmissver-

ständlich dazu verpflichtet, bei seinen Handlungen die gesamte Bandbreite der Meinungen zu 

berücksichtigen (Beschluss Nr. 8 des Ministerrats von Porto 2002). 

 

 Dies ist eindeutig ein Missbrauch der Befugnisse des Vorsitzes, der verpflichtet ist, im 

Namen aller 57 Teilnehmerstaaten zu handeln und nicht für eine Gruppe von Ländern, die 

allen anderen aggressiv ihre Ansichten aufzwingen. 

 

 Wir ersuchen darum, dass dieser formelle Vorbehalt in das Journal der heutigen 

Sondersitzung des Ständigen Rates der OSZE gemäß Artikel IV.1 (A) Absatz 6 der 

Geschäftsordnung der OSZE aufgenommen wird. 

 

 Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. 

 


